
 Beitragsordnung ab 1. Januar 2026 
Deutscher Berufsverband 

der Hals-Nasen-Ohrenärzte e. V. 
 

beschlossen durch die Mitgliederversammlung gemäß § 5 der Satzung  
(in der Fassung vom 30. Oktober 2025)  

 

 
Mitgliedsstatus 
 

 
Mitgliedsbeitrag je Kalenderjahr 
 

Ordentliche Mitglieder  
gemäß § 3 Nr. 1 der Satzung 
 

 
350,00 € 
 

Außerordentliche Mitglieder 
gemäß § 3 Nr. 2 1. der Satzung: 
 
Im Ausland tätige HNO-Ärztinnen und -Ärzte 
HNO-Ärztinnen und -Ärzte die ihre berufliche Tätigkeit 
ausschließlich und nicht nur vorübergehend im Ausland 
ausüben.  
 

 
 
 
 
 
99,00 € 

Außerordentliche Mitglieder 
gemäß § 3 Nr. 2 2. der Satzung: 
 
Ruheständler 
HNO-Ärztinnen und -Ärzte die ihre berufliche Tätigkeit aus 
Altersgründen aufgegeben haben. 
 

 
 
 
 
60,00 € 

Außerordentliche Mitglieder 
gemäß § 3 Nr. 2 3. der Satzung: 
 
HNO-Ärztinnen und Ärzte die ihre berufliche 
Tätigkeit als Hals-Nasen-Ohrenarzt 
überwiegend eingestellt haben 
 

 
 
 
 
 
175,00 € 

Außerordentliche Mitglieder 
gemäß § 3 Nr. 2 1. der Satzung: 
 
Ärztinnen und Ärzte in der Weiterbildung zur 
Fachärztin/zum Facharzt für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde  
Eine Beitragsbefreiung ist nur während der 
Weiterbildungszeit und höchstens für die Dauer 
von sechs Jahren möglich. 
 

 
 
 
 
 
 
beitragsfrei 

 
1. Über das Vorliegen besonderer, beitragsrelevanter Voraussetzungen, beispielsweise Weiterbildungszeit, 

eingeschränkte Tätigkeit oder Ruhestand, hat das betreffende Mitglied unaufgefordert eine eidesstattliche 

Erklärung abzugeben. Auf Verlangen sind weitere Nachweise beizubringen. Jegliche Änderungen bzgl. der 

beitragsrelevanten Voraussetzungen, hat das betreffende Mitglied unverzüglich unaufgefordert mitzuteilen. 

Eine Beitragsminderung oder -befreiung tritt nicht rückwirkend, sondern erst ab dem Zeitpunkt des Zugangs 

der eidesstattlichen Erklärung und für die Dauer des Vorliegens der Voraussetzungen ein, Ziff. 3 der 

Beitragsordnung gilt entsprechend. 

2. Für Mitglieder, die dem Verband neu beitreten, beträgt der Beitrag je ein Zwölftel des Jahresbeitrages für den 

Beitrittsmonat und jeden noch folgenden Monat des Geschäftsjahres. 

 


